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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Ausschusses für Jugend, Sport, 
Soziales, Kultur und Bildungswe-
sen
n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Der Vorsitzende des Ausschusses 
für Jugend, Sport, Soziales, Kultur
und Bildungswesen
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Sabine Kählert
Zimmer: 205  2. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-200
Fax: 04122-9572-222
E-Mail:        sabine.kaehlert@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 03.06.2016

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen

am Montag, den 20.06.2016 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit   
2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.03.2016   

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüs-
se   

5 Berichte der Verwaltung   VO/16/076

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
7 Bericht aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit   VO/16/078

8 Sanierung der DRK-Kindertagesstätte   VO/16/077

9

Bau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet " Tornesch am 
See", 
B-Plan 98 in Trägerschaft der AWO g GmbH;
Vorstellung des gegenwärtigen Planungsstandes und Kosten-
schätzung   

VO/16/018-1

10
AWO-Bewegungskindergarten "Merlinweg";
hier: Elementarbetreuung in der Außenstelle "Bonhoefferhaus" ab 
01.09.2016   

VO/16/079

11
Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen 
der Stadt Tornesch sowie Maßnahmeplanung für Ersatzbeschaf-
fungen   

VO/16/009-1
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12 Jahresrechnungen 2015 der Tornescher Kindertagesstätten so-
wie Schlussrechnung der Evangelischen Spielstunde   VO/16/057

13
Festsetzung der kreiseinheitlichen Elternbeiträge für die Betreu-
ung in Kindertagesstätten und kindergartenähnlichen Einrichtun-
gen ab dem 01.08.2016   

VO/16/059

14
Mittagstisch in Kindertagesstätten;
hier: Festsetzung des Teilnahmebeitrages für das Kindergarten-
jahr 2016/2017   

VO/16/066

15

Fortsetzung der Gewährung des KiTa-Talers und  einer zusätzli-
chen  freiwilligen Sozialstaffel für Tornescher Kinder bei Betreu-
ung in einer Tornescher Kindertagesstätte sowie Fortsetzung der 
Gewährung des KiTa-Talers bei Betreuung durch ausgebildete 
Tagesmütter innerhalb des Kreises Pinneberg ab 01.08.2016   

VO/16/067

16 Antrag auf Bezuschussung der Sanierungsarbeiten am Heimat-
haus und Anzeige gem. Vereinbarung vom 16.10.2015   VO/16/075

17
Gewährung einer Ausfallbürgschaft für die Gemeinschaft zur Er-
haltung von Kulturgut für das diesjährige Sommerfest vom 08. bis 
10.07.2016   

VO/16/074

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

18 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
19 Bericht der Verwaltung   

Mit freundlichen Grüßen

gez. Horst Lichte 

 (Vorsitzender)
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/076

öffentlich
31.05.2016

Sabine Kählert/Claudia Meinert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Berichte der Verwaltung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Bereich Kinderbetreuung 

Belegungssituation in den Kitas, Stand 01.06.2016:
-lt. Tabelle-  (Anlage)

Landesweite Kita-Datenbank / Kita-Portal
Nach einer dreijährigen Vorbereitungszeit, in der 
1. mit der Einfügung des § 8a Landesdatenschutzgesetz (Verarbeitung personenbezogener 
Daten) die Voraussetzung für die Datenerfassung im Kita-Bereich geschaffen, 
2. das Programm von der Fa. KomFit erstellt und in einzelnen Kommunen des Landes 
Schleswig-Holstein im Rahmen einer Pilotierungsphase erprobt wurde, 
besteht jetzt die Möglichkeit für alle Kommunen des Landes Schleswig-Holstein sich kosten-
los zu beteiligen. Auch den laufenden Support für das Programm sowie die Schulungskosten 
werden bis auf weiteres vom Land Schleswig-Holstein getragen. 
Ziel ist es alle Angebote vor Ort zu erfassen. Dafür hat der Träger der Einrichtung die Mög-
lichkeit sein Konzept zu präsentieren, alle Angebote darzustellen und auch die Vertragser-
stellung zu steuern. Entlastung bietet eine Übersicht über freie Plätze in den jeweiligen Kin-
dertagesstätten. So können Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, einen Überblick über 
das örtliche Angebot erhalten. Sie können sogar eine Voranmeldung vornehmen. Die Anmel-
dung selbst jedoch ist, wie bisher, in der Einrichtung vorzunehmen, damit auch der persönli-
che Kontakt erhalten bleibt. Aus der Voranmeldung können jedoch schon viele für die Ver-
tragserstellung relevante Daten übernommen werden. Der bürokratische Aufwand wird redu-
ziert. 
Auch die Bedarfsplanung wird erleichtert, da sich auch die Warteliste aus den Voranmeldun-
gen aufbaut. Doppelanmeldung erkennt das System und weist darauf hin. Die Kreisbedarfs-
planung wird unterstützt und auch das Land könnte, wenn denn die Bereitschaft der politi-
schen Fraktionen vorhanden ist, entsprechend der Daten (wenn denn alle Kommunen sich 
an der Datenerfassung beteiligen) die Mittelplanung zur Betriebskostenförderung vorneh-
men. Für alle Beteiligten wird ein hohes Maß an Transparenz geschaffen. 
Die Verwaltung spricht sich eindeutig für die Beteiligung an der landesweiten Kita-Datenbank 
aus, da den - auch aus anderen  Kommunen zuziehenden – Eltern ein hochaktueller Stand 
der Belegungssituation dargestellt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass die Datenbank 
fortlaufend gepflegt wird. 
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Die Träger der Tornescher Kinderbetreuungseinrichtungen wurden bereits angeschrieben 
und gebeten, Ihre Zustimmung zur Beteiligung an der Datenbank zu erteilen. Die AWO hat 
bereits Ihre Zustimmung signalisiert. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass auch 
die anderen Träger sich beteiligen werden, anderenfalls macht die Einführung nur an ausge-
wählten, aber nicht allen Einrichtungen keinen Sinn, weil dann nicht der Grad der Auslastung 
oder aber freie Plätze wiederum nur durch Anruf oder durch persönliche Vorsprache ange-
fragt werden könnten. 
Die Kosten für die Software sowie den Support für das Programm werden vom Land Schles-
wig-Holstein getragen. 
Die Schulung wird sofort organisiert, sofern alle Zustimmungen vorliegen. 
Sofern alle Daten eingepflegt worden sind, kann auch der jährliche Belegungsabgleich zum 
neuen Kita-Jahr entfallen, da sich alle Daten aus dem Netz ablesen lassen. 
Die Verwaltung hat zusätzlich Zugriff auf Auswertungsprogramme pp. 

Ziel der Verwaltung ist es, zum Kita-Jahr 2017/2018 alle für die Belegung für das neue Kin-
dergartenjahr  erforderlichen Daten von den Mitarbeitern der Träger der Einrichtungen er-
fasst zu haben und den Eltern die Serviceleistung bieten zu können. 

„Frühe Bildung“: Gleiche Chancen Bundesprogramm Sprach-Kitas:
Die DRK-Kindertagesstätte Tornesch ist seit 2012 anerkannte „Sprach-KiTa“. Während der 
Sitzung des Kindergartenbeirates hat die KiTa-Leiterin darüber informiert, dass die DRK-Ki-
Ta voraussichtlich bis einschließlich 2019 mit projektbezogenen Bundesmitteln in Höhe von 
jährlich 25.000,00 € gefördert wird. Diese Fördermittel refinanzieren die   Kosten für ½ zu-
sätzliche Personalstelle für die gezielte Sprachförderung einzelner Kinder mit speziellem 
Förderbedarf (19,5 Wochenstunden). Ergänzende Informationen sind aus der Anlage ersicht-
lich.

Neugestaltung des Kinderspielplatzes im Neubaugebiet „Schilfweg“:
Die Lieferung der Spielgeräte wird voraussichtlich Anfang August erfolgen. Zu welchem Zeit-
punkt die Fertigstellung der Gartenbaulichen Arbeiten sowie die Montage der Spielgeräte 
erfolgt wird in der Sitzung mündlich ergänzt. 

für freies und kreatives Spielen. Der Höchstbetrag für den 1. Preis ist mit 20.000,00 € festge-
legt. Alle Bewerber, die von der Jury zugelassen werden, erhalten Anfang Juli weitere Infor-
mationen. 

Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i. M. Gerhard Veit
Das Stiftungskapital betrug am Ende des Jahres 2015  452.000,-- €. Zustiftungen waren im 
Jahr 2015 nicht zu verzeichnen, jedoch gab es eine zweckgebundene Spende zugunsten 
des Minisprachcafés. Die nicht für Projekte eingesetzte  Erlöse des Jahres 2015 in Höhe von 
6.141,98 € wurden in das Jahr 2016 übertragen.
Mit dem Zinsertrag aus dem Jahr 2015 in Höhe von 5650,-- € sowie der Spende der Bürger-
stiftung VR Bank in Höhe von 500,-- € errechnete sich am 30.12.2015 ein Endsaldo von 
12.291,98 €.
Das Kuratorium hat am 19. Mai 2016 einstimmig mittels Umlaufbeschluss der Abteilung 
Handball des TUS Esingen für das Projekt „ Tag des Handballs“ am 29.05.2016 einen Zu-
schuss in Höhe von 1.000,-- € bewilligt. Das Projekt diente dazu mehr Jugendliche für den 
Handballsport zu begeistern. Der Kontostand beläuft sich danach auf 11.291,98 €. Bislang 
wurde nur ein weiterer Förderantrag anlässlich der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Torne-
scher Sportvereine angekündigt. Er liegt jedoch noch nicht vor. Der Schützenverein hat an-
gekündigt, dass der Schützenstand digitalisiert werden soll. Die Umstellung soll voraussicht-
lich in 2 Schritten erfolgen. 
Näheres wird im Antrag dargestellt werden. Der Schützenverein konnte insbesondere durch 
die Erweiterung auf den Bogensport die Mitgliederzahl im Bereich der Jugendlichen erhöhen. 
Besonders erwähnt wurden aber auch die beachtlichen Erfolge Tornesch Jugendsportschüt-
zen auf Landes- und Bundesebene. 
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Bereich Schule

Schulhofplanung Johannes-Schwennesen-Schule 
Bereits in der Hauptuntersuchung der Schulhöfe in 2015 hat sich abgezeichnet, dass das 
große Spielgerät auf dem Schulhof belegen vor dem Neubau abgängig ist und auszutau-
schen ist. Lange wird dieses Gerät nicht mehr verkehrssicher sein, so dass spätestens 2017 
eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen ist.
Dieser Umstand wurde zum Anlass genommen, die gesamte Schulhofgestaltung zu überprü-
fen. Gerade im Eingangsbereich zum Neubau kommt es immer wieder zu Problemen mit 
dem Eintrag von  Fallschutzsand in die Entwässerung. Auch die Fläche vor den Toiletten 
könnte nach der Entscheidung gegen einen Anbau wieder in die Gestaltung des Außenge-
ländes mit einbezogen werde. In einem ersten Abstimmungsgespräch mit der Schulleitung, 
MitarbeiterInnen des Ganztags und Vertretern der Elternschaft wurden erste Ideen gesam-
melt, die nun weiter hinsichtlich der Umsetzbarkeit und den entstehenden Kosten geprüft 
werden sollen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 werden dem Ausschuss hierzu kon-
krete Vorschläge vorgelegt werden.

Schulentwicklungsplanung des Kreises Pinneberg

Der Kreis Pinneberg überarbeitet derzeit seine Schulentwicklungsplanung. Die Schulträger 
wurden punktuell für die Erstellung des Berichtes einbezogen. Nach Möglichkeit wurden die 
Rückmeldungen an den Kreis vorab mit den Schulleitungen abgestimmt.
Der Schulentwicklungsplan soll Anfang Juli 2016 fertig gestellt werden und in den Sitzungs-
lauf des Kreistages gegeben werden. Die Kommunen sollen nach der Sommerpause 2016 
den Plan zur offiziellen Stellungnahme erhalten, so dass dieser im Herbst 2016 vom Kreistag 
verabschiedet werden kann. Die Vorstellung des Schulentwicklungsplanes ist für die kom-
mende Sitzung am 26.09.2016 vorgesehen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Übersicht zur Belegungssituation in Tornescher Kindertageseinrichtungen
Information über Bundesprogramm Sprach-Kitas
Tätigkeitsbericht / Verwendungsnachweis 2015 für das Projekt „Kleine Riesen“
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/078

öffentlich
02.06.2016

Dieter Krüger
Horst Lichte
Sabine Kählert

Bericht aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

1. Bericht aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit

1.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit hat das neue Team verschiedene 
Angebote durchgeführt.
Für die Besucher/ Nutzer des Hauses wurden Wochenangebote gemacht, um die 
Bedarfe zu überprüfen. An verschiedenen Tagen wurden die unterschiedlichsten An-
gebote ausprobiert. Die Nachfrage zeigte aber auch die Grenzen der Planbarkeit auf. 
Verbindlichkeit in der Wahrnehmung dieser Angebote war so gut wie nicht vorhan-
den. Die Alternative sind Spontanangebote, die wiederum sehr gut genutzt werden. 
Gemeinsam mit den Besuchern/ Nutzern des Jott  Zetts arbeiten wir an einem ab-
wechslungsreichen und interessanten Programm. 
Durch die neue Mitarbeiterin Vanessa Valera Rojas und deren Mädchengruppe war 
es uns möglich ein Konzert durchzuführen. Dies Konzert fand am 15.04. statt und 
wurde gut besucht. Die Besucher bestanden aus Freunden und Familien der Mäd-
chengruppe und das Konzert glich einem sehr gelungenen  Familienfest. 
Am 22.05. wurde der erste Street Soccer Cup durchgeführt. Marcus Libbertz  hat 
durch seine Kontakte in Hamburg einen Court organisieren können.
Das Turnier wurde in zwei Altersklassen durchgeführt. Nach der jeweiligen Turnier-
runde schloss sich die Siegerehrung an. An diesem Turnier nahmen insgesamt 90 
Kinder und Jugendliche teil. Die Teilnahme einer Mannschaft aus Flüchtlingen in der 
Altersklasse der 15- 18 jährigen hat uns besonders gefreut. 
Das gesamte Turnier konnte  ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Die Schieds-
richter des FC Union Tornesch und viele Helfer aus dem Jugendzentrum haben auch 
diese Veranstaltung zu einem Erfolg werden lassen.
Weitere Veranstaltungen in dieser Qualität, werden bereits geplant.
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1.2 Ferienprogramme

Auch in diesem Jahr wurde ein Osterferienprogramm durchgeführt. Wie bereits oben 
angedeutet, ist Verbindlichkeit bei den Besuchern zur Annahme der Programme 
nicht mehr so ausgeprägt. Es werden viele Wünsche geäußert, aber die tatsächliche 
Annahme der fertigen Angebote, lässt doch zu wünschen übrig. Wir werden einen 
Weg finden müssen, wie hier weiter zu verfahren ist.
In den Sommerferien ist eine Reise nach Spanien geplant, die mit 21 Teilnehmern 
bereits ausgebucht ist.
Zurzeit prüfen die Mitarbeiter des Jott Zetts eine weitere Fahrt in den Osterferien 
2017. Diese Ferienfahrt soll in ein Skigebiet führen. Bereits in früheren Jahren wurde 
eine solche Fahrt durchgeführt, aber ist dem Personalwechsel zum Opfer gefallen. 
Die vermehrte Nachfrage wollen wir nun befriedigen und prüfen derzeit verschiedene 
Angebote.

2. Bericht aus der Jugendpflege

Die Jugendpflege hat im Rahmen der Städtepartnerschaft die Gäste der Partnerstadt 
Jammerbugt betreut. Als Gäste des TUS- Esingen und der Stadt Tornesch, war die 
Übernahme dieser Aufgabe selbstverständlich für die Jugendpflege. Das Jugendzen-
trum wurde zum Speisesaal und Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen aus der 
Partnerstadt. Bei Spiel und Spaß wurden lockere Gespräche geführt,  um mehr über 
einander zu erfahren. Es wurde der Wunsch geäußert, dass dies nicht das letzte 
Treffen gewesen sollte. 
Für die Jugendpflege ist die Intensivierung der Städtepartnerschaften ein Wunsch 
und sollte nachhaltig angegangen werden.
So besteht der Wunsch nach einem Vier- Länder- Turnier mit allen Partnerstädten. 
Die genaue Ausgestaltung wird sicherlich von den Rahmenbedingungen abhängig 
sein. Es wurde die Idee entwickelt ein Fußballturnier in Kooperation mit dem FC Uni-
on Tornesch durchzuführen. 
Sollte dieser Ansatz zur Städtepartnerschaft im Kinder- und Jugendbereich von der 
Politik getragen werden, wird die Jugendpflege sich, dieser Aufgabe widmen.
Eine weitere Kooperation besteht mit dem  AWO-Ortsverein, deren Generationentref-
fen von der Jugendpflege unterstützt wird. Mit Unterstützung des Jott  Zett Teams 
werden verschiedene Angebote durchgeführt: 

1. Spiel- und Mitmachangebote  
2. Medienangebot: Spielen an der WII, Bowling
3. Auftritt von Vanessa Valera Rojas und den Mädelz 

Die Jugendpflege wird gemeinsam mit dem Team des Jott  Zetts auch weiterhin die 
Netzwerkarbeit vor Ort vorantreiben. 

Zusammenfassung

Durch den erneuten Personalwechsel besteht die Möglichkeit eine breite Angebot-
spalette aufzustellen. Die Musikangebote werden erweitert. Die Inhalte der Ferienan-
gebote sind zu überprüfen. Angebote unterhalb der Woche neu zu definieren. Viele 
neue spannende Fragen der Kinder- und Jugendarbeit gilt es zu klären und zu beant-
worten.
Das neue Team geht diese Aufgabe mit viel Elan an und die Besucher haben das 
Motto des Hauses „ Ihr für Euch“ sehr gut verstanden. 
Es bleibt also spannend! 
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Dieter Krüger, FDL- Jugend

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/077

öffentlich
31.05.2016

Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Sanierung der DRK-Kindertagesstätte
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
21.06.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Seit dem Beschluss zur Sanierung der DRK-Kindertagesstätte wurden zahlreiche Gespräche 
mit den beauftragten Architekten Herrn Thomas Sontheimer sowie Herrn Christian Peters, 
sowie Trägervertretern nebst Kindertagesstättenleiterin und Stellvertretung sowie Mitarbeite-
rinnen der Verwaltung geführt. Vertreter der Kindergartenaufsicht des Kreises Pinneberg 
sowie der Lebensmittelaufsicht wurden teilweise zu den Beratungen hinzugezogen. 
Das Dach wurde an einigen Stellen geöffnet, um den Zustand zu beurteilen und die notwen-
digen Maßnahmen im Rahmen der Sanierung einzuleiten.
Aus all diesen Besprechungen entstand der dieser Vorlage beigefügte Vorentwurf. 

Erläuterungen hierzu:

 Das Gebäude bleibt mit Ausnahme des Anbaus einer Elementargruppe (bisher über-
dachte Außenfläche) in der bisherigen Kubatur, so dass das Dach seine bisherige 
Fläche behält. Jedoch wird geprüft, ob die Abkehr vom Flachdach vorteilhaft wäre. 

 Elementar – und Krippenbereich sind in zwei Gebäudeteile, die durch die Gemein-
schaftshalle verbunden sind, aufgeteilt. 

 Durch die Schaffung von Kleingruppenräumen im Elementarbereich werden die ge-
setzlichen Voraussetzungen zur Betreuung von 20 Kindern pro Elementargruppe er-
füllt.

 Im Elementarbereich der Kindertagesstätte werden zwei Sanitärräume zu einem 
großen Bereich zusammengeführt.

 Der bisherige Raum für die Sprachförderung wird zum Kreativraum.
 Weil die Gemeinschaftshalle auch heute schon als Essenraum von den Elementar-

kindern genutzt wird und auch die Fluchtwege im Brandfall frei zu halten sind, besteht 
hier keine Möglichkeit einen Bewegungsraum abzutrennen. Deshalb wurde aufgrund 
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des Wunsches der Kita-Vertreter die Idee entwickelt einen Anbau separat gegenüber 
dem jetzigen Raum der Kita-Leitung zu errichten. Für die Schaffung der Zuwegung 
und zur Verbindung an das „Altgebäude“ wurde einerseits ein Teil des Leiterinnen-
Raumes abgetrennt und die Verbindung durch einen Glasgang geschaffen. 

 Die Wirtschaftsräume (Küche, Trockenlager, TK-Lager) verbleiben an ihrem Ort und 
werden saniert. Diese Sanierung umfasst den Austausch der Fenster, die Beseiti-
gung der Nachtspeicherheizung,  den Bodenbelag, die Kücheneinrichtung nebst Ge-
rätschaften sowie Tiefkühlschränke für das TK-Lager. Das Trockenlager bedarf ledig-
lich einer Wanddekoration und einer Erneuerung des Fußbodenbelages.
Zusätzlich ist der Brandschutz für die Küche wegen der Durchreiche zu organisieren.

 Der gegenwärtige Kreativraum weicht einem Besucher- und Behinderten-WC, um 
auch außerhalb der Kinderbetreuungszeiten eine Nutzung des Bewegungsraumes zu 
ermöglichen. 

 Der Krippenbereich ist durch eine Zwischentür abgehend von der Gemeinschaftshalle 
gegenüber dem Elementarbereich angeordnet. 

 Neu ist die Anordnung eines Schlafbereiches zwischen dem Gruppenraum von Fami-
lien und Krippengruppe. Diese Veränderung unterliegt einer gesetzlichen Forderung 
zur Erfüllung der Aufsichtspflicht. 

 Neben der Garderobe für die Krippenkinder ist ein Nebenraum angeordnet, in dem 
sich Eltern in der Eingewöhnungsphase ihrer Kinder aufhalten können.

 Auch der neu geplante Sanitärbereich wird künftig von beiden Gruppen genutzt. Die 
Kindergartenaufsicht hat hierfür eine Empfehlung ausgesprochen. 

 Über die Tür am Ende des Flures des Krippenbereiches ist der Zugang zur überdach-
ten Freifläche im Eingangsbereich möglich. Dort können die Kinderkarre oder –wa-
gen abgestellt werden. Um den unberechtigten Zugriff zu vermeiden, soll das gesam-
te Kindergartengelände eingezäunt werden. 

 Neben den erwähnten räumlichen Umgestaltungen werden auch die Frischwasser- 
und Abwasserrohre erneuert und die Haustechnik geprüft und ggfs. ebenfalls erneu-
ert werden.

Weitere Planungsschritte:

 Verfeinerung der Ausarbeitung weiterer notwendiger Sanierungsmaßnahmen
 Detaillierung Dachaufbau
 Aufbauten und Anbau
 Stellung Bau- und Entwässerungsanträge 
 Ausschreibungen
 Spatenstich ggfs. im November 2016 für den Anbau des Bewegungsraumes
 Baubeginn Dach ab März 2017

Zeitlicher  Ablauf in der Umsetzung: 

1.  Erstellung Anbau
2.  März 2017 je nach Witterungsverhältnissen Ausbau und Erneuerung der Shed-

 Dach-Verglasung, Aufmauerung und Abdichtung der Fenster innen und außen,
 dann Abriss alter Dachaufbauten in 3 Bauabschnitten, Wiederaufbau Dachlagen,
 Erneuerung der Lichtkuppeln, Dachrinnen, Attika – Bauzeit etwa 12 Wochen

3. Herstellung Entwässerungsleitungen außen – zeitgleich Innensanierung 
4. Fassadensanierung

                  Geplante Fertigstellung ca. Herbst 2017

Der im Vorwege fertig gestellte Anbau (Bewegungsraum) schafft eine Ausweichfläche für die 
Sicherstellung des Kindergartenbetriebes. Die vorbereitende Planung nimmt schon allein 
deshalb mehr Zeit in Anspruch, weil die Sanierung weitestgehend im laufenden Betrieb statt-
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finden wird. Nur in Ausnahmefällen und auch nicht für alle Gruppen werden Ausweichräume 
zu suchen sein. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den planenden Architekten und ist ab-
hängig von den jeweiligen Bauzeiten. 

Kosten der Sanierung
Ein grober Kostenrahmen wurde seinerzeit bereits von Dipl. Ing. Haartje erstellt. Seinerzeit 
wurden Kosten in Höhe von 1,4 MIO € kalkuliert.
Die Schätzung der Gesamtkosten liegt angesichts der Dachproblematik noch nicht vor.
Zur Sitzung werden die Kosten für den Anbau des Bewegungsraumes beziffert werden kön-
nen. Die Mittel dafür müssen bei Zustimmung zum Gesamtkonzept dann in den Nachtrags-
haushalt für 2016 eingestellt werden. Über die Bereitstellung weiterer Mittel zur Deckung der 
verbleibenden Sanierung wird dann im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 zu beraten sein. 

Zuschüsse des Landes und des Kreises Pinneberg
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Kostenkalkulation durch Herrn Dipl. Ing. Haartje wurde sei-
nerzeit mitgeteilt, dass noch Zuschüsse des Kreises Pinneberg im Rahmen der bestehenden 
Richtlinien für zusätzlich geschaffene Plätze eingeworben werden könnten.
Nach der Entscheidung über den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte im Baugebiet 
Tornesch am See „Seepferdchen“ sind die Bedarfe jedoch gedeckt und eine weitere Förde-
rung ist ausgeschlossen.
Die Finanzierung der Sanierung der DRK-Kindertagesstätte erfolgt neben dem Ankauf des 
bestehenden Gebäudes zum Restwert und Entgeltung der vorzeitigen Rückgabe des Erb-
baurechtes durch die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) und wird durch Kredite finan-
ziert werden müssen.
Für die Sanierung von Kindertagesstätten werden landesweit nur Zuschüsse an Kommunen 
mit einer niedrigen Finanzkraft ausgestattet sind oder denen, die unter dem Rettungsschirm 
stehen, gewährt. Tornesch gehört hierbei nicht zum Empfängerkreis.  

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: x ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

x Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: x ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja x nein

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  
Den vorliegenden Plänen zur Sanierung der DRK-Kindertagesstätte nebst Anbau eines Be-
wegungsraumes als Solitär mit Anbindung an das Gebäude wird zugestimmt. 
Eigentümerin des Gebäudes ist die Grundstückgesellschaft Tornesch (GGT), die  die Sanie-
rungsmaßnahme durch Kreditaufnahmen finanzieren wird. Die Verwaltung wird gebeten, die 
Kosten weiter zu ermitteln und zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, 
Soziales, Kultur und Bildungswesen am 126.09.2016 vorzulegen, damit eine Empfehlung zur 
Mittelbereitstellung in den Nachtragshaushalt für 2016  und im Folgenden für den Haushalts-
plan 2017 der GGT an den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen ausgesprochen werden 
kann. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Vorentwurf für die Sanierung der DRK-Kindertagesstätte und Bau eines Bewegungsraumes
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/018-1

öffentlich
02.06.2016

Roland Krügel/ Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Bau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet " Tornesch am See", 
B-Plan 98 in Trägerschaft der AWO g GmbH;
Vorstellung des gegenwärtigen Planungsstandes und Kostenschät-
zung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
21.06.2016 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Nachdem in der Sitzung am 23.03.2016 über die Trägerschaft für die neu zu errichtende 
Kinderbetreuungseinrichtung, die Lage sowie über den Bau durch die Grundstücksgesell-
schaft Tornesch (GGT) entschieden  und die Freigabe zur Erteilung des Planungsauftrages 
erteilt wurde, kann ein erstes Planungsergebnis vorgestellt werden. Vorgabe an das Archi-
tekturbüro Wördemann war die Errichtung eines Bewegungskindergartens auf der Grundlage 
der Planungen der bereits bestehenden Einrichtung Bewegungskindergarten Merlinweg un-
ter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen der ENEF und des Betreuungsangebotes 
von 2 Krippen und 3 Elementargruppen.
In gemeinsamen Gesprächen zwischen MitarbeiterInnen des Architekturbüros, der Kinder-
gartenleitung Merlinweg, der Projektbeauftragten des städtischen Bauamtes Frau Mußmann 
als auch der Leiterin des Amtes für soziale Dienste wurden folgende Veränderungen im 
Vergleich zum bestehenden Kindergarten Merlinweg erarbeitet, die im beigefügten Plan 
berücksichtigt wurden:

 Funktionstrennung von Krippe und Elementar (rechter/ linker Flügel)
 Gemeinsame Nutzung des Sanitärbereiches durch 2 Krippengruppen
 Schaffung eines Zuganges für die Krippenkinder zu deren Außengelände
 Vergrößerung der Lernwerkstatt (Bedarf nach Erfahrungen aus dem Merlinweg)
 Schaffung eines Aufganges zum Dachgeschoss aus dem Eingangsbereich heraus
 Geringfügige Vergrößerung des Kindercafés
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 Berücksichtigung eines Raumes für das Familienzentrum mit eigenem Außenzugang
Dadurch wird die Nutzung des Bewegungsraumes durch andere Gruppen außerhalb 
der Zeit des Kindergartenbetriebes grundsätzlich ermöglicht

 Verstärkung der Statik des Dachgeschosses, um dort die erforderlichen Abstell- und 
Nebenräume anordnen zu können und bessere Lagermöglichkeiten zu erhalten 

Kostenkalkulation
Bei der anliegenden Übersicht handelt es sich um eine vorläufige Kostenschätzung.
Sie endet mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.839.191,34 €. Gebäudeeigentüme-
rin wird die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)

Öffentliche Fördermittel
Der Antrag auf Bewilligung von Zuschüssen aus dem Landesprogramm zur Schaffung von 
Betreuungsplätzen sowie nach Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein wurde fristgerecht 
jedoch noch  unvollständig von den beizufügenden Anlagen her (nur bis zum vorliegenden 
Planungsstand) am 13.05.2016 eingereicht. Mit Hochdruck arbeiten Verwaltung und Archi-
tekturbüro an der Nachsendung der fehlenden Unterlagen. Als Nächstes steht ein Abstim-
mungsgespräch mit der Kindergartenaufsicht, dem Gebäudemanagement –Abteilung Zu-
wendungsbau- des Kreises Pinneberg aus. Dafür mussten die Planunterlagen so weit entwi-
ckelt sein, dass Funktionsabläufe und das Konzept daraus zu erläutern sind. Wegen Ur-
laubsabwesenheit von zu beteiligenden Personen wird das Gespräch voraussichtlich erst 
Mitte Juli 2016 anberaumt werden können. 

Die Frist für eine Förderung dieser Maßnahme aus dem Bundesprogramm zur Schaffung 
von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige wurde trotz großer Unterstützung aus allen Lan-
desregierungen nicht verlängert. So mussten nicht ausgeschöpfte Mittel aus diesem Pro-
gramm bis zum 29.04.2016 an das Land zurückgemeldet werden und diese wurden dann in 
einem sogenannten „Windhundverfahren“ bis 15.05.2016 noch für Fördermaßnahmen aus-
geteilt, deren Förderwürdigkeit bereits bescheinigt worden war. 
Es besteht jedoch Hoffnung auf neue Förderprogramme und der Antrag wurde dahingehend 
präzisiert, dass dieser dann auch für neue Förderprogramme berücksichtigt werden soll. 
Eine Einschätzung zu einer möglichen Förderung aus Landes- und Kreismitteln kann erst 
nach dem o.g. Planungsgespräch zur Sitzung am 28.09.2016 getroffen werden.  

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: x ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
? teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

x Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: X ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
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Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  
Der Bau der neuen Kindertagesstätte soll nach dem vorgelegten Entwurf des Architekturbü-
ros Wördemann, Stand 29.04.2016, mit der GGT als Bauherrin errichtet werden. 
Die Verwaltung wird gebeten, die Antragsunterlagen für eine Bezuschussung dieser Maß-
nahme nach dem Landesprogramm und den Richtlinien des Kreises Pinneberg zu komplet-
tieren und die Planung fortzusetzen, um die für einen Baubeginn ab ca. September/ Oktober 
2016  erforderlichen Mittel im Jahr 2016 sowie Verpflichtungsermächtigungen im Folgejahr 
beziffern und in die jeweiligen Pläne einstellen zu können. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Planentwurf für eine 5-gruppige Kindertagesstätte mit Stand vom 29.04.2016
Kostenschätzung vom 12.05.2016
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Kostenschätzung

BV  Neubau Kindertagesstätte Am See

BH Gemeinde Tornesch Stand 12.05.2016

Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

vorläufige Kostenschätzung DIN 276

Basis: Entwurf v. 29.04.2016

KGR Kostengruppe Bemerkg.

100 Grundstück                                kA   kein Ansatz  

Summe 1 -                                

200 Herrichten und Erschließen                   kA kein Ansatz

Medien (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)

Summe 2 -                                

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

1206m² x 1270,-€ 1.531.620,00                

Summe 3 1.531.620,00                

400 Bauwerk - Technische Anlagen                  
Angebot Wiechers TPM 695.776,00                   

Summe 4 695.776,00                   

500 Außenanlagen
Landschafts- und Zaunbau, Spielgeräte

Angebot Landschaftsarchitekt Dr. Ing. Jörn Wagner 350.000,00                   4920m² Grundstück abzügl. BGF

Technische Anlagen in Außenanlagen

Angebot Wiechers TPM 18.000,00                     

Summe 5 368.000,00                   

600 Ausstattung und Kunstwerke kA

Einrichtung

1206m² x 115,-€ 138.690,00                   

Summe 6 138.690,00                   

Zwischensumme 3-6:        2.734.086,00                

700 Baunebenkosten ( auf KGR 3 - 6 ) ca. 18% 492.100,00                   ?

Summe 7 492.100,00                   

Gesamtkosten netto 3.226.186,00                

Mehrwertsteuer 19% 612.975,34                   

Gesamtkosten 3.839.161,34                

Quickborn, den 12.05.2016 imtu

G U N T H E R   W Ö R D E M A N N   DIPL.ING  - A R C H I T E K T  -

3350.xlsx
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/079

öffentlich
02.06.2016

Sabine Kählert
Horst Lichte
Claudia Meinert

AWO-Bewegungskindergarten "Merlinweg";
hier: Elementarbetreuung in der Außenstelle "Bonhoefferhaus" ab 
01.09.2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Entsprechend des Beschlusses vom 23.03.2016 hat die Verwaltung die Verhandlungen mit 
der AWO Schleswig-Holstein g GmbH (AWO) für eine zeitlich begrenzte Elementarbetreuung 
mit 25 Betreuungsplätzen im Bonhoefferhaus sowie einen Mietvertrag für die Räumlichkeiten 
mit der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Tornesch abgeschlossen.

Unter Annahme einer Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Tornesch Am 
See im Herbst 2017 konnte dem Wunsch Kirchenvertreter nach einer Mietzeit von 5 Jahren 
nicht entsprochen werden. So wurde ein Kompromiss geschlossen, wonach im Mietvertrag 
nunmehr eine  Laufzeit vom 01.06.2016 bis 30.06.2018 vereinbart wurde. 

Unter Berücksichtigung der Betreuungsbedarfe von Tornescher Eltern, die für das Kindergar-
tenjahr 2016/2017 bis heute noch keine Zusage für den benötigten Betreuungsplatz in den 
vorhandenen fünf Kindertagesstätten erhalten haben, sowie Rücksprache mit Eltern, die zeit-
nah nach Tornesch zuziehen werden, wird von der AWO präferiert, die Elementarbetreuung 
im Bonhoefferhaus ab dem 01.09.2016 als Ganztagsgruppe anzubieten (vgl. Anlage). Ein 
früherer „Start“ ist unter Abwägung aller Erfordernisse und Interessen aus verschiedenen 
Gründen nicht leistbar. Aufgrund der bevorstehenden „Sommerpause“ sowie der „Kompletts-
anierung der AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp“ sowie Organisation der 6-wöchigen Über-
gangsbetreuung von Kindern aus dem Lüttkamp im Merlinweg ist Frau Elsner schon zum 
jetzigen Zeitpunkt sehr vorausschauend und konstruktiv  in die Vorbereitungen zur Schaffung 
der Betreuungsplätze  im Bonhoefferhaus eingestiegen (Bewerbungsgespräche, Begehung 
der Räumlichkeiten, Organisation des Mittagstisches über die AWO-KiTa „Merlinweg“).  Lt. 
der vorliegenden Stellungnahme der AWO Schleswig-Holstein vom 02.06.2016 sollte das 
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erforderliche Fachpersonal zum 01.08.2016 eingestellt werden, damit eine „Einarbeitungs-
zeit“ bzw. Teambildung möglich ist. Schließlich sollen alle  Kinder, die in dieser Gruppe einen 
Platz erhalten, einen gelungenen Start in die KiTa-Betreuung erleben können und diesen Ort 
bis zum Umzug in die neue Kindertagesstätte  gern besuchen. Laut Stand vom 02.06.2016 
liegen Frau Elsner bereits  ab 01.09.2016 verbindliche Anmeldungen für insgesamt 20 Kin-
der vor.

Betreuungsbedarfe:

bis 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr
      6 Kinder    5 Kinder    9 Kinder**)
**) 
Von den 9 Kindern, die eine Betreuung bis 16.00 Uhr benötigen, werden 4 Kinder voraus-
sichtlich erst im Spätsommer mit ihren Eltern in Tornesch zuziehen (Immobilie im Bau).

Der Antrag der AWO Unterelbe vom 02.06.2016 ist aus Sicht der Verwaltung zu befürworten.  
Die Entwicklung der Nachfrage seit dem Frühjahr 2015  hat deutlich gezeigt, dass Eltern, die 
in Tornesch Hauseigentum erwerben oder aber neuen Mietwohnraum beziehen, verstärkt 
aus dem Umland zuziehen, der Arbeitsplatz aber häufig in Hamburg bestehen bleibt. Des-
halb werden überwiegend längere Betreuungszeiten als nur halbtags benötigt. Die Vergabe 
der letzten freien 5 Betreuungsplätze sollte, sofern der Einrichtung als Ganztagsgruppe ent-
sprochen wird,  im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine möglichst 
wirtschaftliche Auslastung ausschließlich für eine Betreuung bis 16.00 Uhr erfolgen.

   
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Die Kalkulation für den notwendigen städtischen Zuschuss für die zusätzliche Betreuungs-
gruppe ist anliegend beigefügt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Positionen enthält, 
die noch der Änderungen bedürfen. So ist vorerst auf der Einnahmeseite von nur 20 Eltern-
beiträgen ausgegangen worden. Auf der Ausgabenseite wurde zumindest für das Jahr 2016 
von zu zahlenden Mieten an die Kirche ab 15.04.2016 ausgegangen. Der Mietvertrag ist je-
doch erst ab 01.06.2016 (früherer Abschluss wegen notwendigen baulichen Maßnahmen; 
Kosten bis zur Höhe von 3.000,-- € trägt die Kirchengemeinde Tornesch)  geschlossen wor-
den. 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
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Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e: Gesamtbereich Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Aufwendungen incl. Miete
74.000,-       207.600,-        28.000,-

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  
1. Die Betriebserlaubnis für die Einrichtung einer Elementargruppe im  „Bonhoefferhaus“ 

ist  ab 01.08.2016 (Beginn des Kindergartenjahres) von der AWO Schleswig-Holstein 
zu beantragen. Der Gruppenbetrieb wird ab 01.09.2016 aufgenommen. 

2. In dieser Gruppe sollen  25 Kinder mit einer Regelbetreuungszeit  von 8.00 Uhr bis 
16.00 Uhr betreut werden.

3. Damit die Betreuungsplätze weitestgehend nachfrageorientiert und bedarfsgerecht 
zur Verfügung gestellt werden können,  dürfen in dieser Gruppe im Kindergartenjahr 
2016/2017 bis zu 10 Kinder „wahlweise flexibel“, mindestens jedoch bis 14.00 Uhr, 
betreut werden. 

4. Die  AWO Schleswig-Holstein g GmbH  wird gebeten, die personellen Voraussetzun-
gen für den Betrieb der Elementargruppe im Bonhoefferhaus gemäß Betriebserlaub-
nis des Kreises Pinneberg zu schaffen. 

5. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind außerplanmäßig bereitzustellen und im Rah-
men der Planungen über den Nachtragshaushalt 2016 der Stadt Tornesch zu berück-
sichtigen.

gez.
Roland Krügel
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Bürgermeister

Anlage/n: 
Antrag der AWO vom 02.06.2016 
Betriebskostenplanung 09-12/2016
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/009-1

öffentlich
17.05.2016

Sabine Kählert

Claudia Meinert

Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen der 
Stadt Tornesch sowie Maßnahmeplanung für Ersatzbeschaffungen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Entsprechend dem Beratungsergebnis der Sitzung vom 23.03.2016 wurden zwischenzeitlich 
Vergleichsangebote für eine Ersatzbeschaffung des nicht mehr verkehrssicheren Großspiel-
gerätes auf der „Struck‘schen Koppel“ eingeholt. Insgesamt liegen dem Leiter des Bauhofes 
zurzeit acht  Angebote von  Spielgeräteherstellern für ein neues „Spielschiff“ vor. Alternativ 
wurden darüber hinaus vier Spielkombinationen unterschiedlicher Ausführung angeboten. 
Aufgrund der im Vorfeld bereits über einen Elternbrief mitgeteilten Wünsche und Anregungen 
zur Neugestaltung dieser Spielfläche ist am 12.05.2016 die gewünschte  Bürgerbeteiligung 
im Rathaus erfolgt. Zu diesem Termin  sind  zwei Mütter vorstellig geworden, die  als Interes-
senvertreterinnen der Anwohner benannt wurden, zusätzlich aber auch in Kontakt mit aktiven 
Tagesmüttern aus diesem Wohngebiet sowie den Tornescher Kindertagesstätten stehen. 
Aus dem  vorliegenden Bildmaterial sowie der Planzeichnungen etc. wurde  aufgrund der 
vielseitigen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten als Favorit das Piratenschiff der Fa. Maier lt. 
Angebot vom 28.04.2016 ausgewählt. Als Alternativen wurden das Spielschiff „Santa-Maria“, 
Fa. Eibe (2. Wahl) oder  das große Spielschiff der Fa. Kindt (3. Wahl) genannt. Eine Ersatz-
beschaffung in Form einer „Spielkombination mit Turm“ oder aber einer Stahl-Kletter-Anlage 
fand für diese Spielfläche keine Zustimmung. Sofern entsprechende Finanzierungsmittel zur 
Verfügung stehen, wird der Ersatz der Einpunktschaukel möglichst noch in diesem Jahr ge-
wünscht.  Zusätzlich regen die Mütter  eine weitere Doppelschaukel an, da in den eigenen 
Gärten hierfür aufgrund der überwiegend geringen Grundstücksgrößen kein ausreichender 
Platz vorhanden ist. Hierbei sollte eine der beiden Schaukeln wie im Bereich der Spielflächen 
an der Rostocker Straße möglichst mit einem „Kleinkind-Schaukelsitz“- vorzugsweise für 
Elternteil und Kind (Schaukelsitze für Zwei) ausgestattet sein.
Verwaltungsseitig wird für  das abgängige Großspielgerät ebenfalls eine Ersatzbeschaffung 
in Form des großzügig und offen gestalteten „Piratenschiffes“ als Schiffswrack der Fa. Meier 
favorisiert. 
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Dieses Spielschiff besteht überwiegend  aus Holz und würde das vorhandene Platzangebot 
sehr gut ausfüllen (12 x 12 m). Aufgrund der „offenen Bauweise“ würde dieses Spielschiff die 
vorhandenen Spielgeräte  auf der der „Struck’schen Koppel“ sehr gut ergänzen. Im Hinblick 
auf den Erhaltungsaufwand  wird das Piratenschiff der Fa. Maier als „reparaturfreundlich“ 
eingeschätzt. 

Die Auswahl für weitere Ersatzbeschaffungen  (Einpunktschaukel / Doppelschaukel) könnte 
aufgrund der vorliegenden Vergleichsangbeote  bei entsprechender Beschlusslage durch die 
Verwaltung  im Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Finanzmittel erfolgen. Gemäß 
dem Beratungsergebnis der letzten Sitzung wurde ein Kostenrahmen für die Sanierung der 
Spielflächen auf der „Struck’schen Koppel“ in Höhe von 50.000,00 € festgelegt.
 
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
Für die Ersatzbeschaffung der „Schiffsburg“ auf der Grün- und Ausgleichsfläche „Struck’sche 
Koppel“ erfolgt keine zusätzliche Kinder- und Jugendbeteiligung. Die der Verwaltung stellver-
tretend für die Kinder von den Anwohnern mitgeteilten Wünsche und Anregungen wurden 
berücksichtigt.

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
X teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja X nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e: 111836
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen aus Krediten                    50.000,-  27.000,- 40.000,-
Auszahlungen für Investitionen 50.000,- 27.000,- 40.000, -
Saldo (E-A)
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  davon noch zu veranschlagen: 34.400,- 17.000,- 30.000,-
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand 6.250,- 9.625,- 14.625.,-
0

14.625,- 14.625,- 14.625,-
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen*: 1.300,- 2.500,- 4.000,- 3.800,- 3.600,- 3.400,-
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen: 1.300,- 2.500,- 4.000,- 3.800,- 3.600,- 3.400,-

2016
In den Finanzplan 2016 wurden zunächst Haushaltsmittel für die Ersatz- und Neubeschaf-
fung von 10.000,00 € eingestellt. Zusätzlich wurden Restmittel aus 2015 in Höhe von 
5.634,03 € übertragen. Gemäß der Beratung vom 23.03.2016 wurde eine überplanmäßige 
Mittelbereitstellung für 2016 in Höhe von insgesamt 50.000,00 € beschlossen. 

Zu E: Beschlussempfehlung  
Unter Berücksichtigung der mitgeteilten Wünsche anwohnender Bürgerinnen und Bürger soll 
das nicht mehr nutzbare Großspielgerät auf der Grün- und Ausgleichsfläche  der 
„Struck’schen Koppel“  durch das große Spielschiff gemäß des Angebotes der Fa. Maier 
Spielgeräte vom 28.04.2016 ersetzt werden ( alternativ:  2. „Santa-Maria“ -Fa. Eibe- /  3. 
„Sielschiff“ Fa. Kindt). Darüber hinaus wird der Ersatzbeschaffung für die Einpunktschaukel 
sowie der Ergänzung der vorhandenen Angebote durch eine Doppelschaukel noch in diesem 
Haushaltsjahr grundsätzlich zugestimmt.  Für die Gesamtmaßnahme sind zusätzliche  Inves-
titionsmittel in Höhe von 34.400,00 € bereitzustellen und im Rahmen des Nachtragshaushal-
tes 2016 zu berücksichtigen. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Übersicht Angebote „Spielschiff“
Übersicht Angebote „Einpunktschaukel“
Übersicht Angebote „Doppelschaukel“ 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/057

öffentlich
19.05.2016

Sabine Kählert

Claudia Meinert

Jahresrechnungen 2015 der Tornescher Kindertagesstätten sowie 
Schlussrechnung der Evangelischen Spielstunde
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Aus den vorliegenden Schlussrechnungen gehen für die Einrichtungen AWO-KiTa Merlin-
weg, DRK-KiTa Friedlandstraße, Ev.-luth. KiTa Tornesch, WABE-KiTa „Weltenbummler“ so-
wie für die Evangelische Spielstunde „Bonhoefferhaus“  insgesamt Überschussbeträge in 
Höhe von 165.148,10 € hervor**). Für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ schließt die 
Jahresrechnung 2015 mit einem Unterschuss in Höhe von 165.013,87 € ab. Das darin ent-
haltene zusätzliche Betriebskostendefizit beträgt 25.289,34 €. Darüber hinaus sind  noch die 
Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung der Küche (133.055,17 € -Mehrkosten als 
geplant: 24.055,17 €-) sowie für die Neugestaltung des Außengeländes für die Krippenkinder 
(6.669,36 € /-Minderausgabe zur Planung: 3.330,64 €-) an die AWO Schleswig-Holstein 
gGmbH auszuzahlen. 
**)
Die Einrichtung „Evangelische Spielstunde Tornesch“ wurde per 31.07.2015 eingestellt. Aus der Jah-
resrechnung 2015 geht  ein Überschuss in Höhe von 18.398,77 € hervor. Die Kirchengemeinde wurde 
um Erstattung dieses  Überschussbetrages gebeten(vgl. D). Darüber hinaus wird verwaltungsseitig  
aufgrund der Einstellung des Betriebes der Evangelischen Spielstunde eine  „Auflösung der Rückstel-
lungen“ in Höhe von 9.240,00 €  angeregt.  

Die jeweiligen Einzelergebnisse sind aus den in der Anlage beigefügten Jahresrechnungen 
der jeweiligen Einrichtungen ersichtlich. Die Beteiligung der Kindergartenbeiräte und die Aus-
sprache über die Einzelpositionen ist in den Monaten April und Mai 2016 erfolgt. Es gab kei-
ne Beanstandungen.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 
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2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
 Die mitgeteilten Überschussbeträge sowie auch die von dem Kirchlichen Verwal-

tungszentrum vorsorglich gebuchten „Rückstellungen“ / Übertragungen in das Haus-
haltsjahr 2016 wurden zwischenzeitlich bei allen Trägern zur sofortigen Erstattung an 
die Stadtkasse angefordert. Diese Erstattungsbeträge sind im Jahresabschluss 2015 
der Stadt Tornesch als Ertrag zuzuordnen.

 Für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ ist die Auszahlung der  Investitionskosten-
zuschüsse für die Sanierung der Küche (Beschluss JSSKuB vom 15.09.2014) sowie 
für die Anlage einer Außenspielfläche für Krippenkinder (Beschluss JSSKuB vom 
27.10.2014) zu veranlassen. Eine Mittelbereitstellung aufgrund der vorgelegten Kos-
tenschätzungen  2014 ist  in Höhe von 119.000,00 € über den Nachtragshaushalt 
2014 erfolgt.  Diese Mittel wurden in das laufende Kalenderjahr übertragen, da für 
2014 bzw. 2015 keine Abrechnung / Abforderung  durch die AWO Schleswig-Holstein 
gGmbH erfolgt ist. Die Fertigstellung der umfänglichen Maßnahmen ist zwischenzeit-
lich  erfolgt. Entgegengesetzt der ursprünglichen Kostenschätzung sind im Ergebnis 
für beide Maßnahmen Gesamtosten in Höhe von 139.724,53 € entstanden (vgl. Pos. 
2.2.24  Jahresrechnung). Die Mehrkosten resultieren insbesondere aus erst während 
der Sanierungsphase festgestellter zu beseitigender Baumängel am Wirtschaftstrakt 
des Gebäudes (Komplettaustausch Fußbodenbelag in der Küche) sowie erheblicher 
Mehrkosten für die Abluftanlage über der „Kochinsel“ wegen Erfüllung der neuesten 
Auflagen zum Brandschutz. Der  zusätzliche Aufwand  für Investitionsmaßnahmen 
beträgt somit 20.724,53 € und ist im Nachtragshaushalt 2016 zu berücksichtigen.

 Darüberhinaus ist für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ ein  Fehlbetrag aus der 
laufenden Betriebsführung  in Höhe von 25.289,34 € entstanden. Dieses zusätzliche 
Defizit  ist dem Jahresabschluss 2015 der Stadt Tornesch als zusätzliche Aufwen-
dung zuzuordnen. 

Zu E: Beschlussempfehlung  
Den vorliegenden Jahresabrechnungen 2015 der AWO Schleswig-Holstein gGmbH, des 
DRK-Kreisverbandes e.V., der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch sowie der WABE e.V. 
Hamburg wird zugestimmt. Der überplanmäßigen Bereitstellung des Investitionskostenzu-
schusses in Höhe von 20.724,53 € aufgrund der Sanierung der Küche in der Kindertages-
stätte „Lüttkamp“ im laufenden Haushaltsjahr wird zugestimmt. Die Verwaltung wird gebeten, 
für das laufende Haushaltsjahr 2016  in der 2. Jahreshälfte von den Einrichtungsträgern eine 
verbindliche Stellungnahme anzufordern, in welcher Höhe die für die Defizitabdeckung der 
Einrichtung/en bereitgestellten Haushaltsmittel zum 15.11. noch zur Auszahlung gebracht 
werden müssen, um einen kostendeckenden Betrieb zu gewährleisten.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Jahresrechnungen der Einrichtungsträger
Abrechnung AWO für Küchensanierung KiTa „Lüttkamp“
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/059

öffentlich
19.05.2016

Sabine Kählert

Claudia Meinert

Festsetzung der kreiseinheitlichen Elternbeiträge für die Betreuung in 
Kindertagesstätten und kindergartenähnlichen Einrichtungen ab dem 
01.08.2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Für das Kindergartenjahr 2016/2017 ist keine Anpassung  erforderlich. Die Richtlinie des 
Kreises Pinneberg zur Ermäßigung von Kindergartenbeiträgen (Sozialstaffel) sieht vor, dass 
die Teilnahmebeiträge und Gebühren der Kindertagesstätten sowie der kindergartenähnli-
chen Einrichtungen jährlich zum 01.08. angeglichen werden. Die Anpassung der Beiträge ist 
abhängig von der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindexes  für Deutschland. Der Ver-
braucherpreisindex hat sich  im Verhältnis zum zuletzt angepassten Beitrag (2015) nicht um 
mindestens 1% erhöht, sodass sich die Beiträge zum 01.08.2016 lt. Mitteilung der Kreisver-
waltung Pinneberg vom 31.03.2016 nicht verändern. 

Übersicht der im laufenden Kindergartenjahr sowie im Kindergartenjahr 2016/2017 gültigen 
Elternbeiträge:

a)  für Kindergarten und Hort

Beiträge 
ab 

 01.08.2015  

Beiträge  
2014/2015

Höhe KiTa-Taler seit 
01.08.2014  

Beitrag für einen Ganztags-
platz 296,00 € 293,00 € 43,00 €

Beitrag für 7,5 Stunden 278,00 € 275,00 € 41,00 €
Beitrag für 7 Stunden 260,00 € 257,00 € 39,00 €
Beitrag für 6,5 Stunden 238,00 € 236,50 € 36,50 €
Beitrag für 6 Stunden 220,00 € 218,50 € 34,50 €
Beitrag für 5,5 Stunden 202,00 € 200,50 € 32,50 €
Beitrag für 5 Stunden 184,00 € 182,50 € 30,50 €
Beitrag für 4,5 Stunden 166,00 € 164,50 € 28,50 €
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Beitrag für  Halbtagsplatz / 4 
Stunden 148,00 € 146,50 € 26,50 €

Zu- und Abschlag für jede angefan-
gene halbe Stunde bei verlängerter 
oder ver-kürzter Betreuungszeit oder 
bei Früh- oder Spätdienst für Kinder-
garten und Hort   18,00 € 18,00 €

b)  für Krippe
Beiträge ab
01.08.2015

Beiträge 
2014/2015

KiTa-Taler seit 
   01.08.2014

Beitrag für einen Ganztagsplatz 444,00 € 439,00 €    59,00 €
Beitrag für 7,5 Stunden 417,00 € 413,00 €    57,00 €
Beitrag für 7 Stunden 390,00 € 387,00 €    55,00 €
Beitrag für 6,5 Stunden 357,00 € 349,50 €    47,00 €
Beitrag für 6 Stunden 330,00 € 323,50 €    44,50 €
Beitrag für 5,5 Stunden 303,00 € 297,50 €    42,00 €
Beitrag für 5 Stunden 276,00 € 271,50 €    39,50 €
Beitrag für 4,5 Stunden 249,00 € 245,50 €    37,00 €
Beitrag für Halbtagsplatz / 4 Stunden 222,00 € 219,50 €    34,50 €

Zu- und Abschlag für jede angefangene 
halbe Stunde bei verlängerter oder ver-
kürzter Betreuungszeit oder bei Früh- 
oder Spätdienst für Krippe 27,00 € 26,00 €

Geschwisterermäßigung:
Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Kindertagesstätte oder werden in 
Tagespflege betreut, erhalten Eltern bei entsprechendem Nachweis / Antrag eine Geschwis-
terermäßigung gemäß den Sozialstaffelrichtlinien des Kreises Pinneberg.

Mindestbeiträge:
Seit dem 01.08.2013 sind Eltern, denen lt. Sozialstaffelberechnung gemäß den Richtlinien 
des Kreises Pinneberg kein Einkommensüberhang für die Zahlung von Elternbeiträgen für 
die Betreuung ihres Kindes bzw. ihrer Kinder in einer Kindertagesstätte oder aber in Tages-
pflege zur Verfügung steht, von der Zahlung des Mindestbeitrages befreit. Lediglich für Pfle-
gekinder, die gem. § 33 SGB VII in einer Pflegefamilie / Bereitschaftspflegefamilie leben und 
eine Kindertageseinrichtung besuchen, ist ein Mindestbeitrag in Höhe von mtl. 15,50 € zu 
zahlen.
   
Mittagstisch:
Verpflegungskosten sind gesondert zu den Elternbeiträgen zu entrichten. Sie sind nicht über 
die Sozialstaffelrichtlinien des Kreises Pinneberg  zu bezuschussen. Eltern mit geringem 
Einkommen können ggfs. auf Antrag Zuschüsse durch die Umsetzung des Bildungs- und 
Teilhabepaketes erhalten.

Betreuungskosten bei Betreuung in Tagespflege :
Gemäß den im Dezember 2013 durch den Kreistag beschlossenen Sozialstaffelrichtlinien 
des Kreises Pinneberg, welche rückwirkend ab dem 01.08.2013 anzuwenden sind, können 
Eltern, deren Kinder das 1. Lebensjahr vollendet haben und kindergartenähnlich in einer an-
erkannten Tagespflegestelle betreut werden, Zuschüsse zu den Betreuungskosten erhalten. 
Durch diese Neuregelungen der Mitfinanzierung ist u. a. gewährleistet, dass Eltern kein fi-
nanzieller Nachteil entsteht, wenn anstelle eines Betreuungsplatzes in einer Kindertagesstät-
te ein Betreuungsplatz in einer Tagespflegestelle genutzt wird.  

a) Differenzkostenübernahme:
Einkommensunabhängige Förderung. Hierbei geht es um einen Ausgleichsbetrag der 
grundsätzlich höheren Elternbeiträge  im Vergleich zu den Kosten, die gemäß der 
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kreiseinheitlichen Gebührensätze  bei einer entsprechenden Betreuung in einer Kin-
dertagesstätte zu leisten wären. 

b) Sozialstaffelbeiträge:
Einkommensbezogene Einzelfallprüfung. Die Berechnung entspricht dem Verfahren, 
welches auch bei Betreuung in einer Kindertagesstätte angewendet wird. Es wird ein 
Stundensatz in Höhe von bis zu 4,00 € pro Betreuungsstunde in Tagespflege aner-
kannt. Neben der Vollendung des 1. Lebensjahres ist Voraussetzung für diese Förde-
rung,  eine Mindestbetreuungszeit von 4 Stunden an 3 Tagen pro Woche.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e: Gesamtbereich Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen

Die Einnahmen durch die Elternentgelte dienen der Mitfinanzierung der Betriebskosten für die einzelnen Kindertgesstätten und 
nehmen Einfluss auf die Haushaltsführung / Unterschussabdeckung. Das Ergebnis hieraus wird in den Jahresrechnungen der 
einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  

Der unveränderten Erhebung der Elternbeiträge ab dem 01.08.2016 gemäß der Vorgabe aus 
den Richtlinien des Kreises Pinneberg über die Erstattung von Kosten der Ermäßigung von 
Teilnahmebeiträgen oder Gebühren wird zugestimmt. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/066

öffentlich
25.05.2016

Sabine Kählert

Claudia Meinert

Mittagstisch in Kindertagesstätten;
hier: Festsetzung des Teilnahmebeitrages für das Kindergartenjahr 
2016/2017
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Seit dem 01.08.2015 beträgt der Beitrag für die Teilnahme am Mittagstisch in den Torne-
scher Kindertagesstätten monatlich 58,00 € je Teilnehmer/in.  Mit diesem Elternbeitrag 
konnten die Kosten für den Lebensmitteleinkauf sowie das Hauswirtschaftliche Personal 
in den beiden AWO-Häusern sowie der DRK-Kindertagesstätte annähernd zu 100% refi-
nanziert werden. Aufgrund dieser Entwicklung wird vorgeschlagen, für das Kindergarten-
jahr 2016/2017 keine Erhöhung der Teilnahmebeiträge für den Mittagstisch in Kinderta-
gesstätten umzusetzen.

Darstellung der Kostenentwicklung 2015:
EINRICHTUNG Portionen Lebensmitteleinkauf Personalkosten

AWO-KiTa „Lüttkamp“ 100 x 52 Wo-
chen x 5 Tage: 
26.000

29.695,72 € 36.920,04 €

AWO-BewegungsKiGa 90 Portionen x 
52 Wochen x 5 
Tage: 23.400

24.878,50 € 33.615,00 €

DRK-Kindertagesstätte 80 Portionen x 
52 Wochen x 5 
Tage: 20.800

27.688,76 € 26.772,18 €

Gesamt: 70.200 79.262,98 €      97.307,22 €

Zuzüglich zu den aus den Jahresrechnungen 2015 übernommenen Kosten wurde eine 
Energiekostenpauschale in Höhe von 0,10 € pro Portion in Anrechnung gebracht  (insge-
samt rd. 7.100,00 €).
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 Mangels einer in Erfahrung zu bringenden Grundlage, welcher Wert hier tatsächlich als 
angemessen zugrunde zu legen ist, konnte hier nur mit einem Schätzwert gearbeitet 
werden.  

Gesamtkosten 70.200 Portionen: rd.  183.700,00 €
        ./. Einnahmen lt. Jahresrechnung: rd.  181.700,00 €

          Defizit:           2.000,00 €

Kostendeckungsgrad 2015: rd. 99 %

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
X teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: X ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja X nein

Produkt/e:     365000 / Kindertagesstätten
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
Ergeben sich aus den Jahresrechnungen der Träger der Kindertagesstätten

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
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  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  
1. Der Beitrag für die Teilnahme am Mittagstisch in den Tornescher Kindertagesstätten 

beträgt ab dem 01.08.2016 unverändert  monatlich 58,00 € pro Teilnehmer/in. 
2. Der zu berechnende Elternbeitrag für Krippenkinder, die das 1. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben und am Mittagstisch teilnehmen,  wird weiterhin um 50% ermäßigt, 
sodass bis einschließlich des Monats der Vollendung des 1. Lebensjahres ein Kos-
tenbeitrag in Höhe von monatlich 29,00 € zu berechnen ist.  

3. Für alle  Kinder, die in einem Betreuungsangebot ohne Mittagstisch aufgenommen 
sind, beträgt die zusätzlich zum Elternentgelt für die Betreuung zu leistende Geträn-
kepauschale ab 01.08.2016 unverändert  monatlich 3,00 €. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/067

öffentlich
26.05.2016

Sabine Kählert

Claudia Meinert

Fortsetzung der Gewährung des KiTa-Talers und  einer zusätzlichen  
freiwilligen Sozialstaffel für Tornescher Kinder bei Betreuung in einer 
Tornescher Kindertagesstätte sowie Fortsetzung der Gewährung des 
KiTa-Talers bei Betreuung durch ausgebildete Tagesmütter innerhalb 
des Kreises Pinneberg ab 01.08.2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Seit dem 01.08.2006 erhalten Tornescher Eltern, deren Kinder in einer Tornescher Kinderta-
gesstätte  betreut werden, eine freiwillige Förderung durch die Gewährung eines "KiTa-Ta-
lers" sowie  Übernahme einer zusätzlichen freiwilligen Sozialstaffel. Gemäß den Richtlinien 
der Stadt Tornesch sowie der politischen Beratungen über eine Fortsetzung der freiwilligen 
Förderung  erfolgte die letzte Anpassung zum 01.08.2014 (keine Erhöhung im KiGa-Jahr 
2015/2016).  Die Gewährung dieser Förderung ist zurzeit befristet bis zum 31.07.2016, so-
dass über eine Fortsetzung ab 01.08.2016 zu entscheiden ist.  Vor dem Hintergrund, dass 
die kreiseinheitlichen Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2016/2017 unverändert bleiben 
(vgl. VO/16/059), wird empfohlen, die freiwillige Förderung durch die Stadt Tornesch ab dem 
01.08.2016 bis einschließlich 31.07.2017 wie bisher zu gewähren.

Ab 01.01.2017 wird das „Gesetz zur Stärkung von Familien“ in Kraft treten. Danach soll ab 
01.01.2017 ein monatlicher Zuschuss an Eltern von betreuten unter 3-jährigen Kindern in 
Höhe von bis zu 100,00 € „KiTa-Geld“ pro Kind eingeführt werden. Diese Förderung ist ein 
vorrangig in Anspruch zu nehmender Leistungsanspruch der Eltern und im Grunde mit der 
freiwilligen Leistung des „KiTa-Talers“ der Stadt Tornesch vergleichbar. Insofern wird emp-
fohlen die Gewährung des „KiTa-Taler’s“ für Kinder bis einschließlich des Monats, in dem 
das 3. Lebensjahr vollendet wird, ab 01.01.2017 in voller Höhe einzustellen (vgl. Ziff. 3 des 
Beschlussvorschlages).
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Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert

X vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: X ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:  365000 / Kindertageseinrichtungen
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
151.000,- €   151.000,- €   151.000,-€   151.000,- €   151.000,- €   151.000,- €  

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)  0                   40.000,- €      40.000,- €    40.000,- €    40.000,- €    40.000,- €
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Auf Grundlage der zurzeit vorliegenden Abrechnungsergebnisse für die Kindertagesstätten 
sowie Einschätzung des Mittelbedarfes aufgrund von Informationen aus den Antragstellun-
gen für die Gewährung des KiTa-Taler’s bei Betreuung in Tagespflege  ist  eine  Kostende-
ckung für die unveränderte Durchführung der ganzjährigen Förderung im Haushaltsjahr 2016 
im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel möglich. 

Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Die Gewährung des KiTa-Talers sowie die Übernahme der zusätzlichen freiwilligen 
Sozialstaffel gemäß den freiwilligen Richtlinien der Stadt Tornesch soll im Kindergar-
tenjahr 2016/2017 fortgeführt werden.

2. Die seit dem 01.08.2014 festgelegten KiTa-Taler-Beträge sollen auch im Kindergar-
tenjahr 2016/2017 bestehen bleiben.

3. Mit Einführung des geplanten „KiTa-Geldes“ wird die freiwillige Leistung für Kinder, 
die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in einer Kindertagesstätte bzw. 
in einer Kindertagespflegestelle betreut werden, ab 01.01.2017 eingestellt. Die Ver-
waltung wird beauftragt, die Änderung der Richtlinie, wonach bis die Gewährung des 
KiTa-Talers ab 01.01.2017 erst ab Vollendung des 3. Lebensjahres erfolgt, vorzube-
reiten.

4. Die Übernahme der zusätzlichen freiwilligen Sozialstaffel für unter 3-jährige Kinder 
bei Betreuung in einer Kindertagesstätte bleibt von einer Einstellung ab 01.01.2017 
unberührt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/075

öffentlich
31.05.2016

Roland Krügel/ Sabine Kählert
Horst Lichte
Heidi Gottschalk

Antrag auf Bezuschussung der Sanierungsarbeiten am Heimathaus 
und Anzeige gem. Vereinbarung vom 16.10.2015
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Ernst Martin Groth-Stiftung Esingen teilte mit Schreiben vom 04.03.2016 (s. Anlage) mit, 
dass in 2016 Reparaturarbeiten der Reetdächer der Scheune und des Hauptgebäudes des 
Heimathauses anstehen.
Hierzu wurde von der Firma Kirst ein Angebot eingeholt. Dieses Angebot beläuft sich auf 
Kosten i.H.v. insgesamt 8.322,86 Euro. Davon 5.589,43 Euro für das Hauptgebäude und 
2.733,43 Euro für die Scheune.

Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der E.M. Groth-Stiftung, § 8 
Betriebskosten und bauliche Unterhaltung, bedürfen Investitionen über 5.000,- Euro der Zu-
stimmung der Stadt.

Die Ernst Martin Groth-Stiftung schlägt vor, dass diese der Firma Kirst den Auftrag für die 
Gesamtsanierung erteilt und die 1. Hälfte der Gesamtkosten im Jahr 2016 und die 2. Hälfte 
im Jahr 2017 in den Bewirtschaftungskosten für das Heimathaus mit der Stadt Tornesch ab-
rechnet.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Bei dem Produktkonto 111820.524102 (Bewirtschaftungskosten für das Heimathaus/ Anteil 
Stadt) stehen in 2016 Mittel in Höhe von 5.600,- Euro zur Verfügung.

Der Bewirtschaftungskostenanteil der Stadt für die Reparaturarbeiten wird sich in 2016 und 
2017 auf ca. 8.000,- € erhöhen. Die zusätzlich erforderlichen  Mittel in Höhe von 2.400,-- € 
sind in den Nachtragshaushalt für 2016 einzustellen 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: x ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
x teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

x Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja x nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: x ja nein

Produkt/e: 111820.524102
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*: 8.000 8.000
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Zu E: Beschlussempfehlung  
Dem Vorschlag der Ernst Martin Groth-Stiftung wird zugestimmt.

Der Haushaltsansatz des Produktkontos 111820.524102 (Bewirtschaftungskosten für das 
Heimathaus – Anteil Stadt) wird im Nachtragshaushalt 2016 auf 8.000,- Euro erhöht.

Ab 2017 ist der Ansatz des Produktkontos 111820.524102 (Bewirtschaftungskosten für das 
Heimathaus – Anteil Stadt) ebenfalls auf 8.000,- Euro zu erhöhen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Antrag des Stiftungsvorstandes der Ernst-Martin-Groth Stiftung vom 04.03.2016
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/074

öffentlich
30.05.2016

Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Gewährung einer Ausfallbürgschaft für die Gemeinschaft zur Erhal-
tung von Kulturgut für das diesjährige Sommerfest vom 08. bis 
10.07.2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.06.2016 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Mit Schreiben vom 14.04.2016 beantragt die Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in 
Tornesch für die Ausrichtung des neunten Wein- und Sommerfestes  auf dem Gelände des 
Heimathauses in der Zeit vom 08. bis 10. Juli 2016 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 
1.800,- Euro. Der Antrag ist der Vorlage beigefügt.

Da sich die Kosten für die Veranstaltung in diesem Jahr durch die Anmietung einer Bühne 
erheblich erhöhen, ist nicht einschätzbar, ob auch diese zusätzliche Kosten durch die Ein-
nahmen aus Verkauf von Getränken und Speisen sowie Mieteinnahmen für Weinstände ab-
zudecken ist. 

Von der derzeit berechneten Unterdeckung von ca. 2.600,- € könnte die Kulturgemeinschaft 
einen Anteil von 800,- € aus eigenen Mitteln decken.

Die Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut  hat in der Vergangenheit durch ihre Arbeit 
das kulturelle Angebot in Tornesch bereichert und die Fortführung dieser Veranstaltungen 
wird verwaltungsseitig befürwortet. 

In der Vergangenheit wurden gewährte Ausfallbürgschaften für diese Veranstaltungen nicht 
in Anspruch genommen.

Es wird empfohlen, dem Antrag zuzustimmen.
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Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen ist für die Gewährung 
von Zuschüssen und Ausfallbürgschaften zuständig, die den Betrag von 1.023,- Euro über-
steigen.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Bei dem Produktkonto 281000.531800 (Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände)  
stehen in 2016 Mittel in Höhe von 5.000,- Euro zur Verfügung. 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: Kann x ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

x Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja x nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja x nein

Produkt/e: 281000.531800
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*: 5.000 5.000
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  
Dem Antrag der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch auf Gewäh-
rung einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.800,-- € für ein eventuelles Defizit aus der 
Ausrichtung des neunten Wein- und Sommerfestes auf dem Gelände des Heimat-
hauses in der Zeit vom 08. bis 10. Juli 2016 wird zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Antrag der Kulturgemeinschaft
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